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Ordnung über die Ausübung des Vorschlagsrechts für die 
 Ernennung des Kanzlers (Art. 32 Abs. 3 S. 2 UV) 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 14. März 2002 (GV.NRW S.190), geändert durch 
Gesetz vom 27. November 2002 (GV.NRW S.812), sowie des Artikels 32 Abs. 3 Satz 2 der 
Verfassung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster hat der Senat der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster die folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Zur Vorbereitung seiner Entscheidungen nach Artikel 32 Abs. 3 Satz 2 UV bildet der Senat 
eine Kommission, der je zwei Vertreter/Vertreterinnen der Gruppen des Senats mit Stimm-
recht sowie die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stimme angehören. Die Mitglieder 
der Kommission werden von den stimmberechtigten Mitgliedern des Senats nach den Grup-
pen getrennt gewählt. Die Kommission soll spätestens zwölf Monate vor dem Ende der 
Amtszeit des Kanzlers ihre Arbeit aufnehmen.  
 

§ 2 
 
Die Kommission bereitet im Benehmen mit dem Rektorat und auf der Grundlage von Ge-
sprächen mit Mitarbeitern der Universitätsverwaltung den Entwurf eines Anforderungsprofils 
vor, das vom Senat beschlossen wird.  
 

§ 3 
 
Auf der Grundlage dieses Anforderungsprofils beschließt der Senat einen Ausschreibungs-
text. Den Entwurf dazu erarbeitet die Kommission im Benehmen mit dem Rektorat. Der Se-
nat beschließt auch, in welchen Publikationsorganen die Ausschreibung veröffentlicht wird. 
Die Ausschreibung erfolgt durch den Rektor.  
 

§ 4 
 
Die Mitglieder der Kommission bestimmen nach Gruppen getrennt aus ihrer Mitte einen Kreis 
von vier Personen, der im Benehmen mit dem Rektorat aus den eingegangenen Bewerbun-
gen eine Auswahl von 2 - 4 Bewerber(inne)n trifft, die zur Vorstellung im Senat eingeladen 
werden sollen. Dem Kreis muss ein Vertreter jeder Gruppe des Senats angehören. Die 
Gleichstellungsbeauftragte nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des Kreises teil. 
 

§ 5 
 
Der Senat erhält zur Vorbereitung seiner Entscheidung eine vollständige Liste der Bewerber 
und eine Begründung für die getroffene Auswahl, die neben den Gründen für die Entschei-
dung für die nominierten Bewerber, auch zumindest in Form einer Übersicht die Gründe für 
die Nichtnominierung der anderen Bewerber enthält, sowie das Votum der Gleichstellungs-
beauftragten. Die stimmberechtigten Mitglieder des Senats sowie deren unmittelbare Vertre-
ter haben danach vier Wochen Zeit, die Bewerbungsunterlagen der Bewerber (in den Räu-
men der Universitätsverwaltung) einzusehen. Bis zwei Wochen vor der Sitzung des Senats, 
für die die Wahl des Bewerbers/ der Bewerberin vorgesehen ist, sind auf Vorschlag von je-
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weils mindestens acht stimmberechtigten Senatsmitgliedern weitere Bewerber/ Bewerberin-
nen einzuladen. Dieser Vorschlag muss den übrigen Senatsmitgliedern rechtzeitig vor der für 
die Beschlussfassung vorgesehenen Senatssitzung zugeleitet werden. ( Die Einladung er-
folgt durch das Rektorat) 
 

§ 6 
 
Der Senat wählt die Person, die dem Ministerium als Kanzler/Kanzlerin vorgeschlagen wird.  
 

§ 7 
 
Bei der Bewerbung von Schwerbehinderten, ist der/die Schwerbehindertenbeauftragte nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu beteiligen.  
 

§ 8 
 
 
Der Rektor übermittelt den Vorschlag der Universität an das Ministerium. 
 

§ 9 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Westfälischen Wilhelms-Universität  
vom 22.Januar 2003. 
 
Münster, den 30.Januar 2003     Der Rektor 
 
         
 
 
        Prof. Dr. Jürgen Schmidt 
 
 
 
Die Vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität 
über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Be-
kanntmachung von Satzungen vom 08.Februar 1991 (AB Uni 91/1) zuletzt geändert am 23. 
Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
 
 
Münster, den 30. Januar 2003    Der Rektor 
 
 
 
 
        Prof. Dr. Jürgen Schmidt 
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Beitragsordnung 

des Studentenwerks Münster - Anstalt des öffentlichen Rechts - 
 

vom 14.Juni 1974. 

Aufgrund der am 24. Juni 2002 erfolgten Beschlussfassung des Verwaltungsrates 
erhält die Beitragsordnung vom 14. Juni 1974 zuletzt geändert im April 2002 
folgende Fassung:  
 

§ 1 
 

(1) Für das Studentenwerk Münster wird in jedem Semester von allen    
immatrikulierten Studenten  

der Universität Münster,  
Fachhochschule Münster, Kunstakademie Münster,  
Hochschule für Musik Detmold, Abteilung Münster  
Katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Münster  

     ein Beitrag gemäß § 13 Abs. 5 StWG erhoben. 
 
 
(2) Die Beitragspflicht erstreckt sich auch au! die beurlaubten Studenten. Dies gilt 

nicht für Beurlaubte zur Ableistung des Grundwehrdienstes oder zivilen 
Ersatzdienstes sowie für Studierende, die wegen Krankheit oder 
Schwangerschaft oder wegen eines Auslandsstudiums beurlaubt sind. Bei einer 
Befreiung wegen Krankheit oder Schwangerschaft ist durch Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen, dass ein ordnungsgemäßes Studium 
nicht möglich ist. 

 
§  2 

 
(1) Der  Beitrag gemäß  § 13  Abs. 1 Nr. 3 StWG wird  auf 36,30  €  je 

Studierendemim Semester festgesetzt und für allgemeine Zwecke des 
Studentenwerks erhoben. Diese Festsetzung gilt erstmalig mit Wirkung für das 
Wintersemester 2001/2002. 

 
(2) Ab  Wintersemester 1986  wird  aufgrund  der Bestimmungen der §§ 12 Abs. 1, 

13 Abs. 1    Nr. 3, 13 Abs. 5  StWG in Verbindung  mit  § 12 der Satzung des 
Studentenwerks Münster je Student und Semester zusätzlich ein Beitrag für die 
Darlehenskasse der Studentenwerke im Lande Nordrhein-Westfalen e.V. in Höhe 
von 0,25 € erhoben. 

 
(3) Ab dem Sommersemester 2003 wird je Studierendem und Semester ein Beitrag 

zur   Finanzierung des Trägeranteils der Kinderkrippe und Krabbelstube in 
Höhe von 1,51 € erhoben. 

(4) Ab dem Sommersemester 2001 wird je Studierendem pro Semester ein Beitrag 
für die studentische Unfallversicherung in Höhe von 0,23 € erhoben.  

  
 Ab dem Sommersemester 2002 werden alle Beiträge in Euro erhoben.  
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§ 3 

(1) Der Beitrag wird jeweils fällig  

a) mit der Einschreibung,  
b) Rückmeldung oder Beurlaubung.  

.  
Bei der Einschreibung, Rückmeldung oder Beurlaubung ist die Zahlung des 
Beitrages  nachzuweisen.  

 
(2) Der Beitrag wird für das Studentenwerk Münster von 'der jeweiligen Hochschule 

oder Einrichtung, an der der Student eingeschrieben ist, eingezogen. 
 
 

§ 4 
 

 
Der Beitrag kann nicht erlassen, ermäßigt oder gestundet werden. Dies gilt nicht im 
Falle der Exmatrikulation oder des Widerrufs der Einschreibung aus wichtigem Grund 
im Laufe eines Semesters. Der Sozial beitrag ist monatsanteilig zu erstatten. 
 

§ 5 

Die Beitragsordnung des Studentenwerks Münster wird den Hochschulen (wie in § 1 
(1) dieser Beitragsordnung aufgeführt) zwecks amtlicher Bekanntmachung 
zugesandt.  
 

§ 6 

Die Beitragsordnung des StW Münster tritt in Kraft mit dem ersten des Monats, der 
ihrer Veröffentlichung folgt. Gleichzeitig tritt die Beitragsordnung vom 14. Juni 1974, 
zuletzt geändert im April 2002, außer Kraft.  
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Änderung der Beitragsordnung 
der Studierendenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität 

vom 21.12.1992 - AB Uni 93/1 
 
Das Studierendenparlament der Westfälischen Wilhelms-Universität hat gemäß § 79 
Abs. 2 Hochschulgesetz folgende Änderung der Beitragsordnung der 
Studierendenschaft beschlossen:  
 

Artikel I 
 
Zum Sommersemester 2003 erhält § 2 der Beitragsordnung folgende Fassung:  
 

"§ 2 Beitragshöhe 
 
Der Beitrag beträgt 52,45 €. Er setzt sich zusammen aus  
1. 6,02 € für die Aufgaben der Studierendenschaft  
2. 1,28 € für den Studierendensport  
3. 45,15 € für ein Semesterticket."  
 
 

Artikel II 
 
Zum Wintersemester 2003/2004 erhält § 2 der Beitragsordnung folgende Fassung:  
 

"§ 2 Beitragshöhe 
 

Der Beitrag beträgt 52,45 €. Er setzt sich zusammen aus  
1. 7,32 € für die Aufgaben der Studierendenschaft  
2. 1,28 € für den Studierendensport  
3. 43,85 € für ein Semesterticket."  
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlaments vom 16. Dezember 
2002 und der Genehmigung des Rektorats vom 19. Dezember 2002.  
 
Münster, den 23. Januar 2003      Der Rektor 
 
 
         Prof. Dr. J. Schmidt 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-
Universität über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von 
Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von Satzungen vom 08.02.1991 i.d.F.v. 
23.12.1998 hiermit verkündet.  
 
Münster, den 23. Januar 2003      Der Rektor 
 
 
         Prof. Dr. J. Schmidt 
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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 97 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. 
NRW S.190) hat die Medizinische Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität 
die folgende Promotionsordnung erlassen: 
 
 
 
G l i e d e r u n g : 

§ 1 Akademische Grade 

§ 2 Zulassung zur Promotion 

§ 3 Entscheidung über die Zulassung 

§ 4 Dissertation 

§ 5 Begutachtung der Dissertation 

§ 6 Bewertung der Dissertation 

§ 7 Umlaufverfahren 

§ 8 Promotionsausschuss 

§ 9 Die mündliche Prüfung 

§ 10 Ablauf der mündlichen Prüfung 

§ 11 Wiederholung der mündlichen Prüfung 

§ 12 Gesamturteil der Promotion 

§ 13 Veröffentlichung der Dissertation 

§ 14 Vollzug der Promotion 

§ 15 Erneuerung der Promotionsurkunde 

§ 16 Ehrenpromotion 

§ 17 Besonderes Promotionsstudium zur Erlangung des Titels Dr. rer. medic. 

§ 18 Promotionsverfahren im Zusammenwirken mit einer ausländischen 
Partnerfakultät 

§ 19 Ungültigkeit der Promotionsleistungen und Entziehung des Doktorgrades 

§ 20 Schlussbestimmungen 
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§ 1 

 
Akademische Grade 

 
 
(1) Der Fachbereich 5 der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster - im Folgen-

den Medizinische Fakultät genannt - verleiht die folgenden akademischen Grade: 
 
 doctor medicinae ( Dr. med. ) 
 doctor medicinae dentium ( Dr. med. dent. ) 
 doctor rerum medicinalium ( Dr. rer. medic. ) 
 
 nach den im Folgenden festgelegten Bestimmungen. 
 
(2) Die Durchführung der Promotionsordnung obliegt der Medizinischen Fakultät. 
 
 

§ 2 
 

Zulassung zur Promotion 
 
 
(1) Für die Zulassung zur Promotion richtet der Doktorand/die Doktorandin  an den 

Dekan/die Dekanin der Medizinischen Fakultät - im Folgenden Dekan/Dekanin 
genannt - ein schriftliches Promotionsgesuch. Diesem sind beizufügen: 

 
 1. zwei Exemplare der Dissertation; 
 2. ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf mit Angabe des Studienganges; 
 3. ein Leumundszeugnis der Universität oder, wenn seit der Beendigung des aka-

demischen Studiums mehr als 3 Monate vergangen sind und der Doktorand/die 
Doktorandin nicht im öffentlichen Dienst steht, ein polizeiliches Führungszeug-
nis. Auf Antrag kann der Dekan/die Dekanin in begründeten Fällen Ausnahmen 
von dieser Regelung erlassen; 

 4. eine Erklärung gem. Anhang 1 der Promotionsordnung; 
 5. eine Erklärung, dass dem Doktoranden/der Doktorandin die Promotionsordnung 

bekannt ist. 
 
 
 bei der Promotion zum Dr. med. bzw. Dr. med. dent.: 
 
 6. eine Erklärung über frühere Promotionsversuche (offiziell eingereichte 

Dissertationen); 
 7. ein Zeugnis über die bestandene ärztliche bzw. zahnärztliche Prüfung im Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes; 
 8. bei Bewerbern/Bewerberinnen, die eine ärztliche bzw. zahnärztliche Prüfung an 

einer international anerkannten medizinischen Ausbildungsstätte außerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes abgelegt haben, der Nachweis, dass sie 
die im Geltungsbereich des Grundgesetzes für die Zulassung zur ärztlichen 
bzw. zahnärztlichen Prüfung vorgeschriebene Zeit studiert und eine dem Ab-
schlussexamen an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes gleichwertige Abschlussprüfung abgelegt haben oder im 
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Geltungsbereich des Grundgesetzes eine Genehmigung zur Ausübung des 
ärztlichen/zahnärztlichen Berufes besitzen; 

 9. bei Ausländern/Ausländerinnen und Staatenlosen der Nachweis, dass sie die 
deutsche Sprache ausreichend beherrschen; 

 10. der Nachweis eines an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster absol-
vierten mindestens zweisemestrigen Studiums der Medizin bzw. Zahnmedizin. 
Auf Antrag kann der Dekan/die Dekanin in begründeten Fällen Ausnahmen von 
dieser Regelung zulassen; 

 
 bei der Promotion zum Dr. rer. medic. : 
 
 11. eine Erklärung über frühere Promotionsversuche, sowie die Darlegung von 

Gründen, die einer Promotion im abgeschlossenen Studienfach entgegenste-
hen; 

 12. das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines Studiums in einem nicht 
medizinischen für den Bereich der Medizin relevanten Fach: 

  a) Universitätsstudium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens 8 Semestern, 
für das ein anderer Grad als „Bachelor“ verliehen wird oder 

  b) Hochschulstudium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens 6 Semestern, 
das mit einer Gesamtnote von besser als 2,0 abgeschlossen wurde. Hinzu-
kommen muss die Bescheinigung verantwortlich Lehrender über die erfolg-
reiche Teilnahme an anschließenden angemessenen, auf die Promotion vor-
bereitenden Studien im Umfang von 2 Semestern in zwei Hauptfächern, ei-
nem Nebenfach und einem Wahlfach gemäß §17 (Promotionszulassungs-
studium); in den Hauptfächern sind je 6 SWS nachzuweisen; 

  c) Masterstudiengang im Sinne des § 85 Abs. 3 Satz 2 HG oder ein Ergän-
zungsstudiengang im Sinne des § 88 Abs. 2 HG. 

 13. bei Ausländern/Ausländerinnen und Staatenlosen der Nachweis, dass sie die 
deutsche Sprache ausreichend beherrschen; 

 14. der Nachweis eines erfolgreichen mindestens viersemestrigen besonderen 
Promotionsstudiums gemäß § 17 dieser Promotionsordnung, das nach erfolg-
reichem Abschluss des vorangegangenen Studiums gemäß Nummer 12   
durchgeführt wurde; 

 15. der Nachweis einer mindestens zweijährigen wissenschaftlichen Tätigkeit als 
Voll- oder Teilzeitbeschäftigter/e in einer wissenschaftlichen Einrichtung der 
Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität. Auf Antrag 
kann der Dekan/die Dekanin in begründeten Fällen Ausnahmen von dieser Re-
gelung zulassen. 

 
(2) eine Promotion zum Dr. med. oder Dr. med. dent. schließt die Promotion zum 

Dr. rer. medic. aus. 
 
 

§ 3 
 

Entscheidung über die Zulassung 
 
(1) Über den Antrag auf Zulassung zur Promotion entscheidet anhand der einge-

reichten Unterlagen der Dekan/die Dekanin. Die Zulassung ist abzulehnen, wenn 
die nach § 2 erforderlichen Unterlagen unvollständig oder die dort genannten Zu-
lassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
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(2) Wird der Antrag auf Zulassung abgelehnt, so ist die Ablehnung schriftlich zu be-

gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Im Falle eines Wi-
derspruchs gegen die vom Dekan/von der Dekanin ausgesprochene Ablehnung 
entscheidet der Fachbereichsrat mit Zweidrittelmehrheit seiner promovierten Mit-
glieder. 

 
 

§ 4 
 

Dissertation 
 
 
(1) Die Dissertation ist eine wissenschaftliche Arbeit, aus der die Befähigung des 

Doktoranden/der Doktorandin hervorgeht, ein wissenschaftliches Problem zu er-
fassen,  selbständig zu bearbeiten und unter Berücksichtigung des vorhandenen 
Schrifttums verständlich darzustellen. Die Arbeit muss das ärztliche oder zahn-
ärztliche Wissen bereichern. Bei der Promotion zum Dr. rer. medic. muss das 
Thema der Dissertation außerdem mit dem vorausgegangenen Studium gemäß 
§ 2 Abs. 1, Nummer 12, in Verbindung stehen. 

 
(2) Die Dissertation muss 
 
 a) in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Es ist auf jeden Fall eine 

deutschsprachige Zusammenfassung anzufügen. 
 b) ein Titelblatt haben; 
 c) einen kurzen Lebenslauf enthalten, aus dem der Ausbildungsgang des Dokto-

randen/der Doktorandin hervorgeht; 
 d) in Maschinenschrift geschrieben sein; 
 e) als gebundenes oder geheftetes Exemplar mit außen aufgedrucktem Titel der 

Arbeit und dem Namen des Verfassers/der Verfasserin abgeliefert werden. 
 
(3) Es sind drei Dissertationsexemplare einzureichen. 
 
(4) An die Stelle der Dissertation kann auf Antrag eine bereits veröffentlichte Arbeit 

treten,  wenn der Doktorand/die Doktorandin deren Erstautor/Erstautorin ist. In 
diesem Fall muss die Arbeit in einer begutachteten und in Current Contents ge-
listeten Zeitschrift erschienen sein und die Bedingungen gemäß Absatz 1 erfül-
len. Zusätzlich muss eine schriftliche Erklärung sowohl der Betreuerin/des Be-
treuers wie auch jeder Koautorin/jedes Koautors vorgelegt werden, die den von 
dem Doktoranden/der Doktorandin geleisteten Beitrag zu der Arbeit detailliert 
beschreibt und aus der hervorgeht, dass der  Doktorand/die Doktorandin den 
wesentlichen Anteil an der Arbeit geleistet hat. Über die Annahme dieses An-
trags entscheidet nach der Eröffnung des Verfahrens der Promotionsausschuss. 

 
(5) Eine vor Abschluss der Promotion erfolgte auch auszugsweise Veröffentlichung 

der Arbeit ist erwünscht. In diesem Fall ist den Promotionsakten ein Sonderdruck 
der Veröffentlichung beizufügen. 
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erden. 

§ 5 
 

Begutachtung der Dissertation 
 
 
(1) Ist der Bewerber/die Bewerberin zum Promotionsverfahren zugelassen, leitet der 

Dekan/die Dekanin umgehend das Begutachtungsverfahren durch Bestellung der 
Berichterstatter/Berichterstatterinnen ein. Die Dissertation ist durch mindestens 
zwei Berichterstatter/Berichterstatterinnen zu begutachten. Als solche können 
nur habilitierte Hochschulmitglieder bestellt werden. Der erste Berichterstatter/die 
erste Berichterstatterin ist im allgemeinen der Betreuer/die Betreuerin der Disser-
tation. Dem ersten Berichterstatter/der ersten Berichterstatterin steht für die Be-
nennung des zweiten Berichterstatters/der zweiten Berichterstatterin ein Vor-
schlagsrecht zu. Die zweiten Berichterstatter/Berichterstatterinnen sollen in der 
Regel nicht derselben wissenschaftlichen Einrichtung angehören. 

 
(2) Wird vom ersten Berichterstatter/von der ersten Berichterstatterin die Benotung 

„summa cum laude“ vorgeschlagen, darf der/die danach zu bestimmende Be-
richterstatter/in nicht derselben wissenschaftlichen Einrichtung der Medizinischen 
Fakultät angehören. Erfüllt der zunächst benannte zweite Berichterstatter/die 
zweite Berichterstatterin diese Voraussetzung nicht, so soll an dessen/deren 
Stelle ein anderes Mitglied der Medizinischen Fakultät als zweiter Berichterstat-
ter/zweite Berichterstatterin bestellt werden. Das Vorlegen einer solchen Disser-
tation ist vor ihrer Annahme mit den Gutachten allen promovierten Mitgliedern 
des Fachbereichsrats anzuzeigen. 

 
(3) Die Gutachten sind dem Dekan/der Dekanin innerhalb von acht Wochen - ge-

rechnet vom Zustellungsdatum - zuzusenden. Bei Fristüberschreitung ist der De-
kan/die Dekanin gehalten, die Zustellung der Gutachten anzumahnen und für 
den Fall, dass diese nicht innerhalb von vier Wochen nach der Anmahnung bei 
ihm/ihr eintreffen, neue Berichterstatter/innen zu bestellen. 

 
(4) Bei der Promotion zum Dr. rer. medic. muss der/die zweite Berichterstatter/in 

dem Fach angehören, in dem der Doktorand/die Doktorandin das vorangegan-
gene Studium  gemäß § 2 Abs. 1 Nummer 12 erfolgreich abgeschlossen hat. 
Sollte sich innerhalb von zwei Monaten kein habilitierter Vertreter/keine habilitier-
te Vertreterin des betreffenden Faches an der Universität auf Anfrage des De-
kans/der Dekanin bereit erklären, als zweiter Berichterstatter/zweite Berichter-
statterin tätig zu werden, so kann als zweiter Berichterstatter/zweite 
Berichterstatterin ein habilitiertes Hochschulmitglied aus einem verwandten 
Fachgebiet hinzugezogen w

 
(5) Bei der Vorlage einer Dissertation, die nicht aus einer Einrichtung der Medizini-

schen Fakultät der Universität Münster hervorgegangen ist, erstattet ein vom De-
kan/von der Dekanin zu benennendes habilitiertes Mitglied der Medizinischen 
Fakultät der Universität Münster das erste Gutachten. 

 
(6) Wenn sich die Dissertation auf ein Grenzgebiet der Medizin zu anderen Fächern 

bezieht, kann als zweiter Berichterstatter/zweite Berichterstatterin ein habilitiertes 
Mitglied  aus einem einschlägigen nichtmedizinischen Fachbereich der Westfäli-
schen  Wilhelms-Universität oder einer anderen Hochschule hinzugezogen wer-
den. 
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(7) Professoren/Professorinnen und habilitierte wissenschaftliche Mitarbeiter/Mitar-

beiterinnen der Medizinischen Fakultät im Ruhestand haben bei der Beurteilung 
von Dissertationen die gleichen Rechte wie im Amt befindliche. 

 
 

§ 6 
 

Bewertung der Dissertation 
 
(1) Die Berichterstatter/Berichterstatterinnen beurteilen die Arbeit und empfehlen in 

eigenen Gutachten die Annahme oder Ablehnung. 
 
(2) Beantragen die Berichterstatter/Berichterstatterinnen die Annahme, so schlagen 

sie zugleich die Bewertung der Arbeit vor, und zwar mit den Noten 
 
   summa cum laude  (0) 
   magna cum laude  (1) 
   cum laude  (2) 
   rite   (3) 
    
 
 

§ 7 
 

Umlaufverfahren 
 
(1) Nach der Beurteilung der Dissertation durch die Berichterstatter/ Berichterstatte-

rinnen gibt der Dekan/die Dekanin den Mitgliedern des Promotionsausschusses 
(§ 8 Abs. 2) durch Umlauf der Arbeit und aller Gutachten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb von vier Wochen. Die Frist berechnet sich nach dem Da-
tum der Empfangsbestätigung. 

 
(2) Parallel zum Umlaufverfahren nach Absatz 1 werden Arbeit und Gutachten (in 

Kopie) für die Dauer von vier Wochen im Dekanat der Medizinischen Fakultät 
ausgelegt. Promovierte Mitglieder des Fachbereichsrates sind berechtigt, Ein-
sicht zu nehmen. Innerhalb einer Frist von weiteren zwei Wochen können sie ge-
genüber dem Dekan/der Dekanin eine schriftliche Stellungnahme abgeben oder 
über ein promoviertes Mitglied des Fachbereichsrates Widerspruch im Sinne des 
Absatzes 4 einlegen. 

 
(3) Stellungnahmen, die nicht zugleich förmliche Widersprüche im Sinne von Abs. 5 

sind, werden vom Dekan/der Dekanin dem Promotionsausschuss zugeleitet. Sie 
werden im Rahmen der nach Abs. 5 bis 7 zu treffenden Entscheidungen berück-
sichtigt. 

 
(4) Empfehlen beide Berichterstatter/Berichterstatterinnen die Annahme der Arbeit 

sowie die gleiche Benotung und wird kein Widerspruch erhoben, so stellt der De-
kan/die Dekanin die Annahme der Dissertation und die Bewertung fest und lässt 
den Doktoranden/die Doktorandin zur mündlichen Prüfung zu. 
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(5) Bei unterschiedlicher Beurteilung der Dissertation durch die Berichterstat-

ter/Berichterstatterinnen, Benotung der Dissertation durch die Berichterstat-
ter/Berichterstatterinnen mit „summa cum laude“, sowie in den Fällen, in denen 
Widerspruch erhoben wurde, entscheidet der Promotionsausschuss. Zur Vorbe-
reitung dieser Entscheidung kann der Dekan/die Dekanin zunächst ein weiteres 
Gutachten einholen. Ist der zweite Berichterstatter/die zweite Berichterstatterin 
gemäß § 5 Abs. 4 ausgewählt worden, so sollte als zusätzlicher Berichterstat-
ter/zusätzliche Berichterstatterin ein habilitiertes Hochschulmitglied aus einem 
verwandten Fachgebiet hinzugezogen werden. 

 
(6) In Fällen des Absatz 5 entscheidet der Promotionsausschuss nach Eingang des 

evtl. angeforderten zusätzlichen Gutachtens über Annahme und Bewertung der 
Dissertation. Der Promotionsausschuss soll seine Entscheidung einvernehmlich 
treffen. Kann kein Einvernehmen hergestellt werden, führt er die Entscheidung 
durch Mehrheitsbeschluss herbei. Der Promotionsausschuss ist nur beschluss-
fähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. 

 
(7) Wird eine Dissertation in der eingereichten Fassung abgelehnt, nehmen die Be-

richterstatter/die Berichterstatterinnen zu der Frage Stellung, ob es dem Dokto-
randen/der Doktorandin bei Fortführung des Verfahrens möglich sein kann, die 
fehlerhaften oder beanstandeten Teile so zu ändern, dass die Annahme einer 
überarbeiteten Fassung zu erwarten ist. Die Entscheidung über die Fortführung 
des Verfahrens trifft der Promotionsausschuss. 

 
(8) Der Beschluss über die endgültige Ablehnung der Dissertation ist mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
(9) Die Entscheidung über die Beurteilung einer Dissertation mit der Note „summa 

cum laude“ kann der Promotionsausschuss nur einstimmig treffen. Die Zustim-
mung wird durch Unterschrift bekundet. 

 
 

§ 8 
 

Promotionsausschuss 
 
(1)  Dem Promotionsausschuss gehören an: 

 1. der Dekan/die Dekanin als stimmberechtigter Vorsitzender/stimmberechtigte 
Vorsitzende oder der Prodekan/die Prodekanin als sein/e Stellvertreter/in bzw. 
ihr/ihre Stellvertreter/in,  

 2. zwei habilitierte Mitglieder der Medizinischen Fakultät. 
 
 Die Wahl der Mitglieder gemäß Nummer 2 und je eines Ersatzmitglieds mit der-

selben Qualifikation erfolgt durch den Fachbereichsrat. Die Amtszeit des Promo-
tionsausschusses beträgt zwei Jahre. 

 
(2) Durch die Bestellung zusätzlicher Berichterstatter/Berichterstatterinnen gemäß § 

7 Abs. 5 ändert sich weder die Zahl der Mitglieder noch die Zusammensetzung 
des Promotionsausschusses. Die Berichterstatter/Berichterstatterinnen werden 
lediglich mit beratender Stimme hinzugezogen. 
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(3) Mit Ausnahme von § 7 Abs. 9 entscheidet der Promotionsausschuss mit einfa-

cher Mehrheit. Bei Entscheidungen des Promotionsausschusses gemäß § 7 Abs. 
5 und 6 darf nicht mit abstimmen, wer als Berichterstatter/Berichterstatterin im zu 
entscheidenden Fall tätig gewesen ist. Dieses gilt auch für den Vorsitzenden/die 
Vorsitzende und seine/seine ihren/ihre Stellvertreter/in. 

 
 

§ 9 
 

Die mündliche Prüfung 
 
 
Promotion zum Dr. med. bzw. Dr. med.dent. 
(1) Die mündliche Prüfung findet in Form einer Verteidigung (Disputation) statt. Nach 

Annahme der Dissertation setzt der Dekan/die Dekanin den Termin der Verteidi-
gung fest und teilt diesen dem Bewerber/der Bewerberin mindestens zehn Tage 
vorher schriftlich gegen Empfangsbestätigung mit. 

 
(2) Bei der Promotion zum Dr. med. bzw. Dr. med. dent. sind beide Berichterstat-

ter/Berichterstatterinnen Prüfer/Prüferinnen für die mündliche Verteidigung. 
 
Promotion zum Dr. rer. medic. 
(3) Bei der Promotion zum Dr. rer. medic. hat der Bewerber/die Bewerberin in drei 

von ihm/ihr gewählten Fächern aus dem besonderen Promotionsstudium gemäß 
§ 17 seine/ihre Kenntnisse in einer mündlichen Abschlussprüfung nachzuweisen. 
Prüfer/Prüferinnen für die mündliche Prüfung sind: 

 1. einer der Berichterstatter/Berichterstatterinnen 
 2.  zwei habilitierte Mitglieder der betreffenden Fächer. 
 
 Die Prüfer/Prüferinnen gemäß Nummer 2 werden nach Anhörung des Doktoran-

den/der Doktorandin bestellt. 
 
 

§ 10 
 

Ablauf der mündlichen Prüfung  
 
Promotion zum Dr. med. bzw. Dr. med.dent. 
(1) In der Disputation soll der Doktorand/die Doktorandin in einem etwa 15-

minütigen Vortrag über den Gegenstand seiner/ihrer Dissertation vortragen. An-
schließend soll der Doktorand/die Doktorandin von den Prüfern zum Gegenstand 
der Arbeit befragt werden. In der Disputation, die maximal 30 Minuten dauern 
soll, soll der Doktorand/die Doktorandin zeigen, dass er/sie imstande ist, die 
Thesen und Ergebnisse der Dissertation im Kontext übergreifender Fragestellun-
gen zu beurteilen und zu diskutieren. 

(2) Die beiden Prüfer/Prüferinnen beurteilen die Disputation gemeinsam und setzen 
eine Note fest. Diese ist mit Datum und den Namensunterschriften zu protokollie-
ren. 
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(3) Das Urteil über die Disputation lautet : 
 
   ausgezeichnet ( 0 ) 
   sehr gut ( 1 ) 
   gut ( 2 ) 
   genügend ( 3 ) 
   mangelhaft ( 4 ) 
 
(4) Die Disputation ist öffentlich, die Bekanntgabe des Ergebnisses ist jedoch unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit vorzunehmen. 
 
Promotion zum Dr. rer. medic. 
(5) In der mündlichen Prüfung soll der Doktorand/die Doktorandin nachweisen, dass 

er/sie den Gegenstand seiner/ihrer Dissertation beherrscht. Weiterhin soll die 
mündliche Prüfung den Nachweis erbringen, dass der Doktorand/die Doktorandin 
wissenschaftliche Zusammenhänge erkennen und darstellen kann. Die Dauer 
der Prüfung soll in jedem Fach 15, höchstens 30 Minuten betragen. 

 
(6) Über die mündliche Prüfung sind Protokolle auf einem Formblatt gemäß Angang 

2 zu führen. Sie müssen die Prüfungsthemen, den wesentlichen Verlauf der Prü-
fung, die Noten, das Datum und die Namensunterschriften der Prüfer/Prüferinnen 
enthalten. 

 
(7) Das Urteil über die mündliche Prüfung lautet : 
 
   ausgezeichnet ( 0 ) 
   sehr gut ( 1 ) 
   gut ( 2 ) 
   genügend ( 3 ) 
   mangelhaft ( 4 ) 
 
(8) Doktoranden/Doktorandinnen, die sich derselben Prüfung unterziehen wollen, 

sind bei den mündlichen Prüfungen nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden 
Plätze als Zuhörer/Zuhörerinnen zugelassen, sofern der Bewerber/die Bewerbe-
rin nicht widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Bekanntgabe des 
Ergebnisses. 

 
§ 11 

 
Wiederholung der mündlichen Prüfung 

 
Promotion zum Dr. med. bzw. Dr. med.dent. 
(1) Die mündliche Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Doktorand/die Dokto-

randin 
 
 a) dem Prüfungstermin ohne ausreichende Begründung fernbleibt oder 
 b) die Disputation das Urteil „mangelhaft“ erhält. 
 
(2) Eine Wiederholung der Disputation kann nur einmal - frühestens nach zwei Mo-

naten, spätestens nach zwölf Monaten - erfolgen. Die Wiederholungsprüfung 



 16 
 

 
muss im Beisein des Dekans/der Dekanin oder seines/ihres Stellvertre-
ters/Stellvertreterin erfolgen. 

 
Promotion zum Dr. rer. medic. 
(3) Die mündliche Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Doktorand/die Dokto-

randin 
 
 a) einem Prüfungstermin ohne ausreichende Begründung fernbleibt oder 
 b) von mindestens einem mündlichen Prüfer das Urteil „mangelhaft“ erhält. 
 
 Im Fall  a)  gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden und muss wiederholt 

werden. Im Fall  b)  ist die Prüfung in dem mit „mangelhaft“ beurteilten Fach zu 
wiederholen. 

 
(4) Eine Wiederholung der mündlichen Prüfung kann nur einmal – frühestens nach 

zwei Monaten, spätestens nach zwölf Monaten – erfolgen. Wiederholungsprü-
fungen müssen im Beisein des Dekans/der Dekanin oder seines/ihres Stellvertre-
ters/Stellvertreterin erfolgen. 

 
 

§ 12 
 

Gesamturteil der Promotion 
 
(1) Ist die mündliche Prüfung bestanden, so stellt der Dekan/die Dekanin das Ge-

samturteil über die Promotion fest. 
 
(2) Das Gesamturteil kann lauten: 
   summa cum laude ( 0 ) 
   magna cum laude ( 1 ) 
   cum laude ( 2 ) 
   rite ( 3 ) 
 
 Es wird gebildet als Mittelwert aus der Note der Dissertation und der Note der 

Disputation bzw. dem arithmetischen Mittel aus den Noten der mündlichen Prü-
fung in den einzelnen Fächern. Ergibt sich dabei keine ganze Zahl, so ist für die 
Auf- oder Abrundung die Note der Dissertation ausschlaggebend. 

 
 Für das Gesamturteil „summa cum laude“ müssen beide Bewertungsvorschläge 

für die Dissertation „summa cum laude“ und das einstimmige Urteil der Disputati-
on (Dr. med.; Dr. med. dent.) bzw. die Noten von mindestens zwei mündlichen 
Prüfungen (Dr. rer. medic.) „ausgezeichnet“ sein. 

 
(3) Der Dekan/die Dekanin teilt dem Doktoranden/der Doktorandin das Ergebnis der 

Prüfung mit. Hat der Doktorand/die Doktorandin die Prüfung nicht bestanden, er-
teilt der Dekan/die Dekanin dem Bewerber/der Bewerberin hierüber einen schrift-
lichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und innerhalb welcher Frist 
die mündliche Prüfung wiederholt werden kann. 

 
(4) Der Bescheid über die nichtbestandene Prüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbe-

lehrung zu versehen. 
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§ 13 
 

Veröffentlichung der Dissertation 
 
(1) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Promotionsprüfung und vor Aushän-

digung der Promotionsurkunde stellt der Doktorand/die Doktorandin der Medizi-
nischen Fakultät 6 Exemplare der Dissertation, die auf alterungsbeständigem 
holz- und säurefreiem Papier ausgedruckt und dauerhaft haltbar gebunden sein 
müssen, unentgeltlich zur Verfügung und stellt darüber hinaus die Verbreitung 
sicher durch 

 
 a) die Ablieferung zweier weiterer Vervielfältigungen als Buch- oder Fotodruck  
  oder 
 b) den Nachweis der Veröffentlichung in einer Zeitschrift 
  oder 
 c)  den Nachweis einer Verbreitung über den Buchhandel durch einen gewerbli-

chen Verleger mit einer Mindestauflage von 150 Exemplaren. Auf der Rück-
seite des Titelblattes soll dieVeröffentlichung der Dissertation unter Angabe 
des Dissertationsortes ausgewiesen sein 

  oder 
 d) die Ablieferung von zwei Mikrofiches 
  oder 
 e) die Ablieferung einer elektronischen Version, deren Datenformat und deren 

Datenträger mit der Universitäts- und Landesbibliothek abzustimmen sind, 
 
(2) Zur vorgeschriebenen Veröffentlichung in dem Publikationsorgan „Dissertationen 

der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster in 
Referaten“ ist die Abgabe eines Auszugs der Dissertation erforderlich, der den 
Anforderungen des „Merkblattes für Zusammenfassungen der Deutschen Biblio-
thek„ entspricht. Die anteiligen Druckkosten für das Publikationsorgan sind von 
dem Doktoranden/der Doktorandin zu tragen. 

 
(3) Auf Antrag des Doktoranden/der Doktorandin kann nach dem Ermessen des De-

kans/der Dekanin die in Absatz 1 genannte Frist in begründeten Fällen verlängert 
werden. 

 
(4) Versäumt der Doktorand/die Doktorandin die ihm/ihr gestellte Frist, so erlischt für 

die Fakultät die Verpflichtung zur Aushändigung der Urkunde. 
 
 

§ 14 
 

Vollzug der Promotion 
 
(1) Nachdem der Doktorand/die Doktorandin alle Verpflichtungen dieser Promoti-

onsordnung erfüllt hat, vollzieht der Dekan/die Dekanin die Promotion durch 
Aushändigung der mit dem Fakultätssiegel und seiner Namensunterschrift ver-
sehenen Promotionsurkunde. In Ausnahmefällen kann die Promotionsurkunde 
auf begründeten Antrag, über den der Dekan/die Dekanin entscheidet, mit Post-
zustellungsauftrag übermittelt werden. Das Recht zur Führung des Doktortitels 
erhält der Doktorand/die Doktorandin erst mit Empfang der Urkunde. 
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(2) Ein Duplikat der Promotionsurkunde bleibt bei den Akten der Medizinischen Fa-

kultät. 
 
 

§ 15 
 

Erneuerung der Promotionsurkunde 
 
Erlebt ein/eine ehemals von der Medizinischen Fakultät Promovierter/Promovierte 
den 50. Jahrestag der Promotion, so kann der Dekan/die Dekanin auf Beschluss des 
Fachbereichsrates die Promotionsurkunde erneuern. 
 
 

§ 16 
 

Ehrenpromotion 
 
(1) Die Medizinische Fakultät kann auf Beschluss des Fachbereichsrates für hervor-

ragende wissenschaftliche Leistungen oder sonstige ausgezeichnete Verdienste 
um die Medizin den Grad des Doktors der Medizin bzw. Zahnmedizin ehrenhal-
ber verleihen. 

 
(2) Personen, die von der Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster promoviert wurden, sind von dieser Ehrenpromotion ausge-
schlossen. 

 
(3) Die Ehrenpromotion erfolgt auf Antrag eines Mitglieds der Medizinischen Fakultät 

und bedarf der Zustimmung von vier Fünfteln der Mitglieder des Fachbereichsra-
tes. Eine schriftliche Stimmabgabe eines ordentlichen Mitglieds ist dann zulässig, 
wenn er/sie selbst oder seine/ihre Stellvertreter/Stellvertreterinnen an der Sitzung 
nicht teilnehmen können. 

 
(4) Die Ehrenpromotion wird durch den Dekan/die Dekanin mit der feierlichen Über-

reichung der hierfür ausgefertigten Urkunde, in welcher die Verdienste des/der 
Promovierten hervorzuheben sind, vollzogen. 

 
 

§ 17 
 

Besonderes Promotionsstudium zur Erlangung 
des Titels Dr. rer. medic. 

 
(1) Das besondere Promotionsstudium zur Erlangung des Titels Dr. rer. medic. er-

streckt sich über mindestens vier Semester. In jedem Semester sind etwa zwölf 
Wochenstunden zu hören. Zu studieren sind: 

  ein Hauptfach mit mindestens 21 Semesterwochenstunden, 
  ein Nebenfach mit mindestens 11 Semesterwochenstunden, 
  ein Wahlfach mit mindestens 11 Semesterwochenstunden. 
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(2) Haupt- und Nebenfach müssen aus den nachstehenden sieben Fächern gewählt 

werden: 
   Morphologie 
   Physiologie 
   Biochemie (Physiologische Chemie) 
   Pharmakologie und Toxikologie 
   Medizinische Mikrobiologie 
   Immunologie 
   Medizinische Informatik und Biomathematik 
 
 
 Als Wahlfach kann auch ein anderes medizinisches Teilgebiet gewählt werden, 

das nicht Teil eines Hauptfaches ist. Die im Wahlfach zu hörenden Semesterwo-
chenstunden sind rechtzeitig mit den entsprechenden Hochschulleh-
rern/Hochschullehrerinnen zu vereinbaren. 

 
(3) Bei Absolventen/Absolventinnen im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 12 b muss sich das 

Hauptfach oder das Nebenfach von dem Promotionszulassungsstudium unter-
scheiden. 

 
(4) Vorlesungen und Übungen in den Fächern des Promotionsstudiums, die als 

Pflicht- oder Wahlveranstaltungen im vorausgegangenen nichtmedizinischen 
Studium gemäß  §  2  Abs. 1  Nummer  12 besucht worden sind, brauchen nicht 
nochmals besucht zu werden, wenn sie solchen gemäß § 17 Abs.  1  und  2  
gleichwertig sind. In Zweifelsfällen entscheidet der Dekan/die Dekanin. 

 
 

§ 18 
 

Promotionsverfahren im Zusammenwirken mit einer ausländischen 
Partnerfakultät 

 
(1) Die Medizinische Fakultät verleiht die Grade Dr.med. oder Dr. med. dent. auch 

im Zusammenwirken mit einer ausländischen Partnerfakultät. Sie wirkt auch an 
der Verleihung eines entsprechenden akademischen Grades der ausländischen 
Partnerfakultät mit. 

 
(2) Der Nachweis der für die Promotion erforderlichen wissenschaftlichen Qualifika-

tion ist von dem Bewerber/der Bewerberin durch die Promotionsleistung zu 
erbringen. Diese bestehen aus einer wissenschaftlichen Abhandlung (Dissertati-
on) und einer mündlichen Prüfung in Form einer Verteidigung (Disputation). 

 
(3) Die Durchführung des Promotionsverfahrens nach § 18 Abs. 1 setzt ein Abkom-

men mit einer ausländischen Partnerfakultät voraus, in dem sich beide Fakultä-
ten verpflichten, eine gemeinsame Promotion zu ermöglichen und Einzelheiten 
des Zusammenwirkens zu regeln. 

 
(4) Für das Promotionsverfahren nach § 18 Abs. 1 Satz 1 gelten die Regelungen der 

§§ 2 bis 14, soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. Für die Mit-
wirkung nach § 18 Abs.1 Satz 2 gelten die im Abkommen nach § 18 Abs. 3 ent-
haltenen Regeln. 
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(5) § 2 Abs. 1 Nummer 8 gilt mit der Maßgabe, dass der Bewerber/die Bewerberin 

einen zur Promotion berechtigenden Abschluss an einer Universität des Landes 
nachweisen muss, in dem sich der Sitz der Partnerfakultät befindet. 

 
(6) § 4 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass dem Antrag zusätzlich beizufügen sind: 
 1. eine Erklärung der Partnerfakultät, dass die Zulassung zum Promotionsverfah-

ren befürwortet wird; 
 2. eine Erklärung eines Mitglieds der Partnerfakultät darüber, dass sie/er bereit 

ist, die Dissertation zu begutachten; 
 3. der Nachweis über das Studium an der Partnerfakultät gemäß § 18 Abs. 8 

Nummer 2. 
 
(7) Die Dissertation ist in deutscher oder einer im Partnerschaftsabkommen genann-

ten Sprache abzufassen. Es ist eine Zusammenfassung in der jeweils anderen 
Sprache anzufügen. 

 
(8) Betreuer/Betreuerin der Dissertation sind jeweils ein prüfungsberechtigtes Mit-

glied der Medizinischen Fakultät und der Partnerfakultät. Die Erklärungen nach § 
18 Abs. 6 Nummer 2 und 3 sollen bei Beginn des Betreuungsverhältnisses dem 
Promotionsausschuss vorgelegt werden. 

 
(9) Während der Bearbeitung muss der Bewerber/die Bewerberin mindestens ein 

Semester als ordentlicher Student/ordentliche Studentin bzw. als Promo-
vend/Promovendin an der Partnerfakultät eingeschrieben sein. Von dieser Vor-
raussetzung kann befreit werden, wer an der Partnerfakultät bereits ein Studium 
von entsprechender Dauer absolviert hat. 

 
(10) Die Dissertation wird von jeweils einem prüfungsberechtigten Mitglied der Medi-

zinischen Fakultät und der Partnerfakultät begutachtet. 
 
(11) Der Promotionsausschuss bestimmt als Gutachter/Gutachterin der Dissertation 

in der Regel die Betreuer/Betreuerinnen. 
 
(12) Für die Sprache der Gutachten gilt § 18 Abs. 7 Satz 1 entsprechend. 
 
(13) Die mündliche Prüfung besteht in der Verteidigung (Disputation) der in der Dis-

sertation vertretenen Thesen. Für die Sprache der Verteidigung gilt § 18 Abs. 7 
Satz 1 entsprechend. 

 
(14) Im Partnerschaftsabkommen können für die Bestellung von Prüfern/Prüferinnen 

von § 9 Abs. 2 abweichende Bestimmungen getroffen werden. 
 
(15) Die Prüfung ist eine Einzelprüfung. Die Prüfungsdauer kann in Partnerschafts-

abkommen nach Maßgabe des für die Partneruniversität geltenden Rechts an-
gemessen verlängert werden und weitere Gebiete einbeziehen. 

 
(16) Für den Abschluss des Promotionsverfahrens gilt § 14 mit der Maßgabe, dass 

eine zweisprachige Urkunde verliehen wird. Der Dekan/die Dekanin  unter-
zeichnet und siegelt den deutschen Teil. Die Partnerfakultät fertigt ihren Teil der 
Promotionsurkunde entsprechend den bei ihr geltenden Regularien aus. 
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§ 19 

 
Ungültigkeit der Promotionsleistungen  

und Entziehung des Doktorgrades 
 
(1)  Ergibt sich vor oder nach Aushändigung der Promotionsurkunde, dass sich der 

Doktorand/die Doktorandin beim Erbringen der Promotionsleistungen einer Täu-
schung schuldig gemacht hat oder dass wesentliche Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Promotion irrigerweise angenommen wurden, sind auf Antrag des 
Dekans/der Dekanin die Promotionsleistungen für ungültig zu erklären. Die Ent-
scheidung darüber fällt der Fachbereichsrat mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 

 
(2) Der von der Medizinischen Fakultät verliehene Doktorgrad kann wieder entzogen 

werden, wenn der/die Promovierte 
 
 a) wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 

einem Jahr verurteilt worden ist 
 
 oder 
 
 b) wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt worden ist, bei deren Vorberei-

tung oder Begehung er/sie den Doktorgrad missbraucht hat. 
 
 
 Die Entscheidung über die Entziehung des Doktorgrades trifft der Fachbereichs-

rat mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder. 
 
 

§ 20 
 

Schlussbestimmung 
 
Diese Promotionsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Kraft. Die 
Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät vom 16.09.1992 tritt am gleichen Tag 
außer Kraft. 
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rof. Dr.

 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats der Medizinischen Fa-
kultät vom 14. Januar 2003. 
 
Münster, den 3. Februar 2003     Der Rektor 
          
 
 
 

        Prof. Dr. Jürgen Schmidt 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-
Universität über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüs-
sen sowie die Bekanntmachung von Satzungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), ge-
ändert am 23.12.1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 3. Februar 2003     Der Rektor 
 
          
 
 
         P  Jürgen Schmidt 
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Wegen eines Nummerierungsfehlers in § 9 der  
 

Studienordnung  
des Studienfaches Erziehungswissenschaft  

im Haupt- und Nebenfach  
mit dem Abschluss Magisterprüfung 

vom 13. Dezember 2002 
 

(AB-Uni 2003/2) wird die Ordnung hiermit in berichtigter Fassung verkündet.  
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 2, 86 Abs. 1, 122 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 14. März 2000 (GV, 
NRW, S. 190), geändert durch Gesetz vom 27. November 2001 (GV.NW. S. 812) hat 
die Westfälische Wilhelms-Universität Münster folgende Studienordnung erlassen 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
§ 3 Studienbeginn 
§ 4 Studienempfehlungen 
§ 5 Studienziele 
§ 6 Umfang und Aufbau des Studiums 
§ 7 Lehrveranstaltungsarten 
§ 8 Gliederung und Inhalte des Grundstudiums 
§ 9 Gliederung und Inhalte des Hauptstudiums 
§ 10 Leistungsnachweise 
§ 11 Zwischenprüfung 
§ 12 Magisterprüfung 
§ 13 Anerkennung von Studienzeiten und Studienleistungen und 

Studienfachberatung 
§ 14 Studienplan Hauptfachstudium Erziehungswissenschaft M.A. 
§ 15 Studienplan Nebenfachstudium Erziehungswissenschaft M.A. 
§ 16 In-Kraft-Treten 
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§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der Ordnung für die 
Akademische Abschlussprüfung - Magisterprüfung - der Philosophischen 
Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 17. Dezember 
1997 das Studium im Studienfach Erziehungswissenschaft als Haupt- und 
Nebenfach mit dem Abschluss Magistra Artium bzw. Magister Artium. Die 
Magisterprüfung wird, nach Maßgabe der Prüfungsordnung,  im Hauptfach 
Erziehungswissenschaft mit zwei Nebenfächern und im Nebenfach 
Erziehungswissenschaft mit einem weiteren Nebenfach sowie dem Hauptfach 
abgelegt. Aufgrund der bestandenen Magisterprüfung verleiht die 
Philosophische Fakultät den akademischen Grad Magistra Artium bzw. 
Magister Artium (M.A.). 

 
§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

 
 Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist die allgemeine (oder 

fachgebundene) Hochschulreife oder ein von zuständiger staatlicher Stelle als 
gleichwertig anerkanntes Zeugnis. 

 
§ 3 Studienbeginn 

 
  Das Studium kann im Winter- wie im Sommersemester begonnen werden. 
 

§ 4 Studienempfehlungen 
 

1. Den Studierenden des Haupt- und Nebenfachstudiums wird empfohlen, sich 
funktionale Kenntnisse in zwei Fremdsprachen anzueignen. 
 

2. Studierenden der Erziehungswissenschaft im Hauptfach wird empfohlen, ihre 
Studien interdisziplinär und international anzulegen und im Studium zugleich 
Kenntnisse anderer Wissenschaften (z.B. der Soziologie, der Politik-
wissenschaft, der Psychologie, aber auch der Geschichtswissenschaft und 
der Philosophie) zu erwerben. Weitergehende Bestimmungen der 
Prüfungsordnungen bleiben davon unberührt. 
 

3. Den Studierenden wird empfohlen, Kenntnisse in der Informationstechnologie 
sowie der Benutzung neuer Medien zu erwerben. 
 

4. Den Studierenden wird empfohlen, ein etwa 8wöchiges Praktikum in einem 
erziehungswissenschaftlichen Handlungsfeld zu absolvieren. 

 
§ 5 Studienziele 

 
Das erziehungswissenschaftliche Studium soll den Studierenden Kenntnisse  
erziehungswissenschaftlicher Fragestellungen in systematischer und 
historischer Hinsicht vermitteln sowie mit Techniken und Methoden erziehungs- 
und sozialwissenschaftlicher Forschung und wissenschaftlichen Arbeitens 
vertraut machen. Des weiteren soll die/der Studierende in die Lage versetzt 
werden, sich mit erziehungswissenschaftlichen Theorien selbständig 
auseinander setzen, erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse kritisch 
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einordnen und pädagogische Handlungsprozesse, vor allem in institutionellen 
Kontexten, planen, durchführen und reflektieren zu können. 
 

§ 6 Umfang und Aufbau des Studiums 
 

1. Das Studium gliedert sich in ein Grund- und ein Hauptstudium und umfasst, 
einschließlich der Magisterprüfungen und der Absolvierung von Praktika, eine 
Regelstudienzeit von 9 Semestern. 
 

2. Das ordnungsgemäße Studium umfasst im Hauptfach Erziehungswissenschaft 
70  Semesterwochenstunden (SWS) und im Nebenfach 
Erziehungswissenschaft 35 SWS. 
 

3.  Das Grundstudium im Hauptfach umfasst 34 SWS und im Nebenfach 18 SWS. 
Das Grundstudium wird mit der Zwischenprüfung abgeschlossen. Für die 
Zulassung zu Hauptseminaren ist die bestandene Zwischenprüfung 
erforderlich. 
 

4. Das Hauptstudium umfasst im Hauptfach 36 SWS und im Nebenfach 18 SWS. 
 

5. Das Studium wird mit der Magisterprüfung abgeschlossen. 
 
 

§ 7 Lehrveranstaltungsarten 
 
Lehrveranstaltungsformen im Studium sind u.a. 
 

- Vorlesungen. Sie vermitteln in Vortragsform Grundlagenwissen und führen in 
Bereiche und Teilgebiete sowie in ausgewählte Forschungsbereiche ein. 
Vorlesungen können und sollen von Studierenden aller Semester besucht 
werden. 

  
- Seminare. Sie dienen der Vermittlung und Vertiefung zentraler Teilbereiche 
und Fragestellungen der Erziehungswissenschaft. Sie haben vor allem die 
Aufgabe, durch intensive Befassung mit den jeweiligen Themenbereichen 
einen diskursiven Austausch unter den Studierenden zu ermöglichen. 
Leistungsnachweise werden in der Regel durch Hausarbeiten und Referate 
bzw. durch Klausuren erworben. 

 
- Kolloquien. Sie haben in der Regel den Zweck, Studierende des 
Hauptstudiums auf die Prüfungen vorzubereiten. 

 
- Studien- und Forschungsprojekte. Sie ermöglichen fortgeschrittenen 
Studierenden die Teilnahme an Forschungsvorhaben des/der Lehrenden. 

 
- Praktika. Sie führen unter Anleitung von Lehrenden in ausgewählte 
erziehungswissenschaftliche Handlungsfelder ein. 

 
- Exkursionen. Sie verfolgen den Zweck, erziehungswissenschaftlichen 
Problemen und Fragestellungen in Praxisfeldern außerhalb der Universität 
nachzugehen.  
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§ 8 Gliederung und Inhalte des Grundstudiums 
 
1. Im Grundstudium sollen Techniken und Methoden wissenschaftlichen 

Arbeitens eingeübt und grundlegende Kenntnisse über 
erziehungswissenschaftliche  Themen- und Forschungsbereiche vermittelt 
werden. 
 

2. Die Inhalte des Grundstudiums im Haupt- und Nebenfach beziehen sich auf 
folgende Bereiche: 

 
A: Theorie und Geschichte der Erziehung und Bildung  
B: Entwicklung und Lernen 
C: Gesellschaftliche Voraussetzungen der Erziehung und Bildung 
D: Institutionen und Organisationsformen des schulischen und 

         außerschulischen Erziehungs- und Bildungswesen 
E: Allgemeine Didaktik 

 
3. Im Grundstudium des Hauptfaches müssen drei Leistungsnachweise erworben 

werden (vgl. MPO Anhang). Dabei muss ein Leistungsnachweis aus dem 
Bereich A, ein weiterer Leistungsnachweis muss aus den Bereichen B - E 
nachgewiesen werden. Der dritte Leistungsnachweis ist in einer Veranstaltung 
über Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft zu erwerben (Bereich 
A). 
 

4. Im Grundstudium des Hauptfaches muss ein weiterer Leistungsnachweis, der 
aus den Bereichen A - E gewählt werden kann, als studienbegleitende 
Fachprüfung vorgelegt werden. Diesem Nachweis muss eine schriftliche 
Leistung (Klausur, Hausarbeit oder ein anderes schriftliches Äquivalent) 
zugrunde liegen. Anstelle dieses Leistungsnachweises kann auch eine 
vierstündige Klausur geschrieben werden (vgl. MPO Anhang). 
 

5. Im Grundstudium des Nebenfaches  muss ein Leistungsnachweis aus den 
Bereichen A - E erworben werden.  
 

6. Im Nebenfachstudium muss ein weiterer Leistungsnachweis als studienbe-
gleitende Fachprüfung aus dem Bereich A vorgelegt werden. Diesem Nach-
weis muss eine schriftliche Leistung (Klausur, Hausarbeit oder ein anderes 
schriftliches Äquivalent) zugrunde liegen. Dieser Leistungsnachweis kann auch 
durch eine mündliche Prüfung von 30 Minuten Dauer ersetzt werden (vgl. MPO 
Anhang). 
 

7. Den Studierenden wird empfohlen, die Studieninhalte so auszuwählen, dass, 
auch bei Veranstaltungen, die unterschiedlichen Bereichen entstammen, ein 
inhaltlicher und thematischer Zusammenhang gewährleistet ist. 
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§ 9 Gliederung und Inhalte des Hauptstudiums 
 
1. Im Hauptstudium sollen die Studierenden die im Grundstudium erworbenen 

erziehungswissenschaftlichen Kenntnisse erweitern und schwerpunktbezogen 
vertiefen, die Befähigung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
optimieren und berufsfeldbezogene Handlungsfähigkeiten erwerben. 
 

2. Die Inhalte des Hauptstudiums im Haupt- und im Nebenfach beziehen sich auf 
folgende Bereiche: 

 
A: Theorie und Geschichte der Erziehung und Bildung 
B: Entwicklung und Lernen 
C: Gesellschaftliche Voraussetzungen der Erziehung und Bildung 
D: Institutionen und Organisationsformen des schulischen und  

         außerschulischen Erziehungs- und Bildungswesen 
E: Allgemeine Didaktik 
G:          Sozialpädagogik und Sozialarbeit 
I:   Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung. 

 
3. Im Hauptfachstudium müssen drei Leistungsnachweise erworben werden. Ein 

Leistungsnachweis muss aus dem Bereich A, zwei weitere 
Leistungsnachweise müssen aus den Bereichen B - I gewählt werden. 
 

4. Im Nebenfachstudium müssen zwei  Leistungsnachweise erworben werden. 
Ein Leistungsnachweis muss aus den Bereichen A - D, ein weiterer 
Leistungsnachweis muss aus den Bereichen A - I vorgelegt werden. Für eine 
Veranstaltung aus einem Bereich, in dem kein Leistungsnachweis erworben 
wird, muss die Teilnahme nachgewiesen werden. 

 
§ 10 Leistungsnachweise 

 
1.  Leistungsnachweise können in Vorlesungen, Seminaren, Kolloquien sowie 

Studien- und Forschungsprojekten erworben werden. 
 

2. Die Leistungsnachweise werden grundsätzlich als Nachweis der individuellen 
Leistung vergeben. Sie setzen eine mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
bewertete Leistung in Form einer Klausur, eines Referates, eines Kolloquiums 
oder einer Hausarbeit voraus. 
 

3. Referate und Hausarbeiten können auch als Gruppenleistung erbracht 
werden, bei denen jedoch die individuellen Leistungen deutlich abgrenzbar 
und bewertbar sein müssen. 
 

4. Die Art der zu erbringenden Leistungsnachweise wird nach Maßgabe der 
Studienordnung zu Beginn der Lehrveranstaltung durch die Lehrperson 
bestimmt, die für die jeweilige Lehrveranstaltung verantwortlich ist. 

 
§ 11 Zwischenprüfung 

 
1. Im Hauptfachstudium erfolgt die Zwischenprüfung durch eine mündliche 

Prüfung von 30 Minuten Dauer. Die Prüfung muss in einem Bereich abgelegt 
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werden, der nicht durch eine studienbegleitende Fachprüfung abgedeckt ist. 
 
2. Voraussetzung für die Zulassung zur Zwischenprüfung im Hauptfachstudium 

ist, dass alle in der Studienordnung geregelten Auflagen erbracht worden 
sind. 
 

3. Im Nebenfachstudium gilt die Zwischenprüfung als abgelegt und bestanden, 
wenn die in der Studienordnung geregelten Auflagen erbracht worden sind. 
 

4. Wer die Zwischenprüfung innerhalb der Regelstudienzeit von 4 Semestern 
ablegt, kann von der Freiversuchsregelung Gebrauch machen (§93 HG). 
Diese regelt, dass ein fehlgeschlagener Versuch nicht angerechnet wird und 
dass für bestandene Prüfungen der Versuch der Notenverbesserung 
unternommen werden kann. 

 
 

§ 12 Magisterprüfung  
 
1. Das Hauptfachstudium wird mit einer innerhalb von 4 Monaten zu erstellen-

den Magisterarbeit (bei empirischen Arbeiten 6 Monate)  und einer münd-
lichen Prüfung zu drei Themen aus mindestens zwei Bereichen von 45 
Minuten Dauer abgelegt. Der Umfang der Magisterarbeit soll in der Regel 
nicht mehr als 100 Seiten betragen. 
 

2. Im Nebenfachstudium erfolgt die Magisterprüfung durch eine mündliche 
Prüfung zu zwei Themen aus zwei Bereichen von 30 Minuten Dauer. 
 

3. Voraussetzung für die Zulassung zur Magisterprüfung im Nebenfach- und 
Hauptfachstudium ist, dass alle in der Studienordnung geregelten Auflagen 
erbracht worden sind. 
 

4. Wer die Magisterprüfung innerhalb der Regelstudienzeit von 8 Semestern 
ablegt, kann von der Freiversuchsregelung Gebrauch machen (§93 a HG). 
Diese regelt, dass ein fehlgeschlagener Versuch nicht angerechnet wird und 
dass für bestandene Prüfungen der Versuch der Notenverbesserung 
unternommen werden kann. 

 
§ 13  

 
Anerkennung von Studienzeiten und Studienleistungen und Studien- 

fachberatung 
 
1. Die Anrechnung von Studienzeiten sowie von Studien- und Prüfungs-

leistungen, die an anderen Hochschulen oder in anderen Studiengängen 
erbracht worden sind, regelt die Magisterprüfungsordnung der Phil.Fak. der 
WWU Münster (§ 7). 
 

2. Die Gleichwertigkeit von Studien- und Prüfungsleistungen wird von einem 
beauftragten Fachvertreter bzw. einer Fachvertreterin anhand der vorgelegten 
Dokumente festgestellt. 
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3. Die Studienfachberatung wird regelmäßig von Hochschullehrern und 
Hochschullehrerinnen, von wissenschaftliche Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen und von der Fachschaft angeboten und dient der 
Orientierung der Studierenden in den einzelnen Studienphasen, 
Praktikumsbereichen und Übergängen in berufliche Tätigkeiten. Sie soll 
insbesondere zu Beginn des Studiums hinsichtlich der Wahl der 
Fächerkombination, beim Wechsel des Studiengangs oder der Hochschule, 
vor der Spezialisierung im Hauptstudium und vor Prüfungen in Anspruch 
genommen werden. 

4. Die Studienfachberatung klärt die Studierenden insbesondere auf über: 
 

1. die Studienabschnitte sowie die zu studierenden Bereiche und 
Teilgebiete, 

2. zusätzliche  Studienangebote, 
3. mögliche  Praktika, 
4. die für das ordnungsgemäße Studium und die Prüfungen 

erforderlichen Dozentenkontakte. 
5. Die Studienfachberatung kann durch Informationen über Studiengänge und 

Studienleistungen im Ausland (Auslands-Studienbestandteile und 
Studienbestandteile in Austauschprogrammen) in Zusammenarbeit mit einer 
darauf bezogenen spezifischen Beratung ergänzt werden. 
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§ 14 
Studienverlaufsplan Hauptfachstudium Erziehungswissenschaft M.A. 

 
Der nachfolgende Studienverlaufsplan gibt Empfehlungen für den Studienaufbau. 
 
Studienverlaufsplan Grundstudium: 
Magister - Hauptfach Erziehungswissenschaft 
 
Semester Veranstaltungsformen (Vorlesungen, Seminare etc.)   SWS 

 
 
 
 

1-2 

Einführung in das Studium der Erziehungswissenschaft       2 

 Einführung in die Thematik der Bereiche A - E:  
 
 
 
 
      4 

 A 
 

z.B. 
Bildungs-
theorie 

 
Päd. 

Anthropo-   
logie 

 
 
 

.... 
 

B 
 

z.B. 
Lerntheorie

 
 Hochbe-
gabung 

 
 
 
 
 

.... 

C 
 

z.B. 
Sozialisa-

tions-
theorie 

 
 Inter-

kulturelle  
  Pädagogik

 
 

.... 
 

D 
 

z.B. 
Bildungs-

politik 
 

 Bildungs-
 Institu-
tionen 

 
 

.... 

E 
 

z.B. 
Medien-
pädago-

gik 
 

 Didaktik 
 
 
 
 

.... 

 

 
3 - 4 

 

Grundlagenstudium in den Bereichen A - E:  
4-6 

    
 A B - E  
Leistungsnachweise: 

 A: 
 

1 LN aus A 

B-E: 
 

1 LN aus B - E 

4 

 1 LN Forschungsmethoden der Erziehungswissenschaft  
(Bereich A) 

2 

 1 LN als studienbegleitende Fachprüfung (oder eine 
vierstündige Klausur) sowie eine mündliche Prüfung von 30 
Minuten Dauer 

2 

Anzahl SWS: 18 - 20 von 34 
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Studienverlaufsplan Hauptstudium: 
Magister - Hauptfach Erziehungswissenschaft 

 
Semester Veranstaltungsformen (Vorlesungen, Seminare, etc.)    SWS 

   5 -6 Studium in den Bereichen A - I 6 
 
 

4 
 
 

8 
   

 
 

7 -8 
 
 
 
 
 
    

Vertiefung in den gewählten Bereichen  

  
Vertiefung und Prüfungsvorbereitung in den gewählten 
Bereichen 

 

   

Leistungsnachweise:                                                       

 A: 
 

1 LN aus A 

B - I: 
 

2 LN aus B - I 

 
6 

Anzahl SWS: 24 von 36
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§ 15 
Studienverlaufsplan Nebenfachstudium Erziehungswissenschaft M.A. 

 
 

Der nachfolgende Studienplan gibt Empfehlungen für den Studienaufbau. 
 

Studienverlaufsplan Grundstudium: 
Magister - Nebenfach Erziehungswissenschaft 
 
Semester Veranstaltungsformen (Vorlesungen, Seminare etc.)   SWS 

 
 

1-2 

Einführung in das Studium der Erziehungswissenschaft      2 

 Einführung in die Thematik der Bereiche A - E:  
 
 
      2 

 A 
 

z.B. 
Bildungs- 
theorie 

 
Päd. 

Anthropo- 
logie 

 
.... 

 

B 
 

z.B. 
Lerntheorie 

 
 

 Hoch-
begabung 

 
 
 

.... 

C 
 

z.B. 
Sozialisa-

tions- 
theorie 

 
Interkult. 

Pädagogik 
 
 

.... 

D 
 

z.B. 
Bildungs- 

politik 
 

Bildungs- 
Institutio-

nen 
 
 

.... 

E 
 

z.B. 
Medien-
pädago-

gik 
 

Didaktik 
 
 
 

.... 

 

3-4 Grundlagenstudium in den Bereichen A - E         
    

6 

Leistungsnachweise:                                                                                          
 1 LN aus A - C 2 

 1 LN als studienbegleitende Zwischenprüfung (oder eine 
mündliche Prüfung von 30 Minuten Dauer) 

2 

Anzahl SWS: 14 von 17
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Studienverlaufsplan Hauptstudium: 
Magister - Nebenfach Erziehungswissenschaft 

 
Semester Veranstaltungsformen (Vorlesungen, Seminare etc.)   SWS 

5 -6 Studium in den Bereichen A - I  2-4 

   

7-8 Studium in den Bereichen, die auf die mdl. Prüfung 
vorbereiten 

4-6 

Leistungsnachweise:                                                                           

 1 LN aus A- D 1 LN aus A - I 4 

Anzahl SWS: 12-14 von 18

 
 

 § 16 
In-Kraft-Treten 

 
Die Studienordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. Sie gilt für alle 
Studierenden, die nach dem In-Kraft-Treten der Studienordnung ihr Studium 
aufnehmen. 
 
 

 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fachbereichsrates des Fachbereichs 6 
vom 13.11.2002  
 
Münster, den 18. Februar 2003    Der Rektor 
        
 
      
        Prof. Dr. Jürgen Schmidt 
 

 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-
Universität über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von 
Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von Satzungen vom 08.02.1991 ( AB Uni 
91/1) zuletzt geändert am 23.12.1998 ( AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 18. Februar 2003    Der Rektor 
 
 
 
        Prof. Dr. Jürgen Schmidt 
 
 


	AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
	Ordnung über die Ausübung des Vorschlagsrechts für die Ernennung des Kanzlers
	Beitragsordnung des Studentenwerks Münster
	Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft
	Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät
	Studienordnung des Studienfachs Erziehungswissenschaft

